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Anfrage: 

Bei dem Ortstermin in der GU Obermehler, am 21.09.2023, wurde uns nach der Frage 
der Nationalitäten wie folgt geantwortet. „Es befinden sich derzeit 28 Nationalitäten in 
der GU, wie die sich aufteilen kann ich im Einzelnen jetzt nicht sagen, was ich aber 
sagen kann, das von den 125 Ukrainischen Flüchtlingen 125 der Gruppe der Sinti & 
Roma zuzuordnen sind. Die sind alle mit einem nagelneuen ukrainischen Pass hier 
angekommen, von denen spricht keiner russisch oder ukrainisch sie sprechen 
ungarisch oder eine andere Sprache.“ Aussage Leiter der GU  

 
Herr Zanker sehen Sie sich in der Pflicht, in der Verantwortung die Identität zu prüfen, 
mit Verlaub sie sagten ja in einer der vorangegangenen Sitzungen ich halte mich nur 
an Gesetze?  

 

Antwort: 

Die Anspruchsvoraussetzungen gemäß des Durchführungsbeschlusses des Rates zur 
Feststellung des Bestehens eines Massenzustroms im Sinne des Artikels 5 der 
Richtlinie 2001/55/EG werden entsprechend bei jedem Flüchtling geprüft.  

Kann nachgewiesen werden, dass die Anspruchsvoraussetzungen nicht erfüllt sind 
werden regelmäßig ablehnende ausländerrechtliche Entscheidungen erlassen. 
Beispielhaft wird der vorübergehende Schutz für Drittstaatsangehörige, welche sich in 
der Ukraine aufgehalten haben und keine Hinderungsgründe für eine Rückkehr in ihr 
Heimatland bestehen, verweigert.  

Die in der Fragestellung angesprochene Personengruppe der Sinti & Roma legt 
ausnahmslos ukrainische Reisepässe vor, wobei eine zweifelsfreie Echtheitsprüfung 
nicht durch die Ausländerbehörde erfolgen kann und aus diesem Grund das Thüringer 
Landeskriminalamt beteiligt wird.  

Aktuell wurden dem Thüringer Landeskriminalamt am 22.08.2023 ukrainische 
Reisepässe mit der Bitte um Prüfung der Echtheit übersandt. Eine Rückmeldung liegt 
bis zum heutigen Tag noch nicht vor.  



Ausländerrechtliche Maßnahmen können erst nach entsprechender Entscheidung 
durch das Thüringer Landeskriminalamt eingeleitet werden. 
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